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Einziger Tagesordnungspunkt 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Entfristung des Integra-
tionsgesetzes 

BT-Drucksache 19/8692 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Dann darf ich 
Sie alle heute Morgen ganz herzlich begrüßen. 
Also, der Raum ist ein bisschen unangenehm mit 
unserem überschaubaren Kreis im großen Raum. 
Ich darf zunächst einmal die Sitzung des heutigen 
Tages, die Anhörung zur Entfristung des Integrati-
onsgesetzes eröffnen und mich zunächst bei den 
Sachverständigen bedanken für ihr Kommen, ge-
rade auch im Hinblick auf das nicht so große Zeit-
fenster. Die Anhörung wird wie üblich im Parla-
mentsfernsehen und per Live-Stream übertragen. 
Das Protokoll aus der Anhörung wird ebenfalls wie 
üblich an die Fraktionen versandt und die einge-
gangenen Stellungnahmen und die Stellungnah-
men, die gegebenenfalls noch nachträglich einge-
hen, werden dem Protokoll beigefügt. Für den zeit-
lichen Ablauf sind heute eineinhalb Stunden be-
schlossen, von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr - ich weiß, 
dass Sie sich gemeldet haben, Frau Jelpke, ich 
würde nur kurz meinen Vorspann gerade zu Ende 
führen und dann nehme ich Sie direkt auch dran. 
Also geplant ist von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr. Wie 
üblich haben die Sachverständigen die Möglichkeit 
ihre fünfminütigen Eingangsstatements zu machen, 
im Anschluss daran erfolgt eine Fragerunde der 
Kolleginnen und Kollegen, die die Möglichkeit ha-
ben, zwei Fragen zu stellen, entweder an einen 
Sachverständigen oder an zwei Sachverständige je-
weils eine unterschiedliche Frage. Wie viele Frage-
runden wir haben werden, das sehen wir dann, je 
nach dem Verlauf der heutigen Anhörung. So, 
Frau Jelpke, Sie hatten sich gemeldet, Bitteschön.  

Abg. Ulla Jelpke (DIE LINKE.): Ja, schönen Dank, 
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, auch 
für die Öffentlichkeit und auch für die Sachver-
ständigen. Die demokratischen Oppositionsfraktio-
nen, also FDP, Linke und Grüne, haben beschlos-
sen, heute nicht an dieser Anhörung teilzunehmen. 
Und zwar haben wir es hier mit einem sehr unpar-
lamentarischen Verfahren zu tun. Man kann auch 
von einem Verstoß gegen die Geschäftsordnung des 
Bundestages sprechen. Als beschlossen wurde, 
diese Anhörung durchzuführen, war weder der Ge-

setzentwurf zur Integration eingebracht in den Bun-
destag, noch war er dem Ausschuss überwiesen 
worden. Und wir halten es für eine ziemliche Zu-
mutung, innerhalb von drei Tagen eine Anhörung 
zu organisieren, auch gegenüber den Fachverbän-
den und natürlich auch den Sachverständigen, hier 
mal schnell ad hoc eine Stellungnahme abzugeben 
bzw. eine Sachverständigenanhörung durchzufüh-
ren. Wir legen großen Wert darauf, dass Gesetze 
hier entsprechend auch fachlich beraten werden 
können und deswegen sind wir der Meinung, dass 
es ein inakzeptables Verfahren ist. Wir werden am 
Mittwoch eine neue Anhörung beantragen im In-
nenausschuss, Minderheitenrecht, und deswegen – 
wie gesagt – das ist kein Affront jetzt gegen die 
Sachverständigen, aber wir müssen uns einfach da-
gegen zur Wehr setzen, wie hier parlamentarisch 
mit wichtigen Gesetzen umgegangen wird.  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Ja, Frau Jelpke, 
wir hatten die Diskussion ja auch schon letzte Wo-
che im Ausschuss. Es ist auch vollkommen korrekt, 
dass es nicht Sinn und Zweck von Anhörungen ist, 
dass sie üblicherweise so kurzfristig terminiert wer-
den, deswegen will ich zu dieser Sache allerdings 
folgendes sagen: Es geht hier um die Entfristung ei-
nes bestehenden Gesetzes. Das ist das eine, es ist 
also keine – ich sage jetzt mal – sehr große Angele-
genheit. Es ist auch nichts, was nicht schon seit ei-
nem halben Jahr in der Debatte ist und worauf sich 
nicht jeder schon hat einstellen können. Das heißt, 
es ist auch kein sehr komplexer Sachverhalt, auf 
den man sich nicht hätte einstellen können. Es war 
auch bereits seit dem 6. Mai bekannt, dass das Ge-
setz dann auch zur Anhörung terminiert wird. Ich 
verstehe, dass man sagt, diese Kurzfristigkeit sollte 
nicht zum Regelfall werden. Allerdings haben wir 
letzte Woche eben im Ausschuss auch im Interesse 
der Sachverständigen das schon ausnahmsweise 
beschlossen, damit auch noch die Ladungsmöglich-
keit bis Montag nicht zu kurzfristig ist, damit wir 
nicht danach noch eine Sondersitzung machen 
müssen. Wie gesagt, ich habe durchaus Verständnis 
dafür, will aber auch sagen, wenn man den The-
menkomplex hier insgesamt bewertet, ist es sicher-
lich einer der Gesetzentwürfe, wo ich sage, es ist 
nicht schön, aber es ist durchaus zumutbar, dass 
man sagt, damit das auch noch auf den Weg ge-
bracht werden kann, verfahren wir so. Aber Sie ha-
ben Ihre Meinung dazu kundgetan, was vollkom-
men in Ordnung ist. Ich wollte nur nochmal auf die 
inhaltlichen Dinge eingehen, und dass es vor allen 
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Dingen seit einem halben Jahr bereits schon in der 
Diskussion steht.  

So, dann habe ich noch eine Wortmeldung gesehen 
von Frau Polat.  

Abg. Filiz Polat (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ja, 
vielen Dank, Frau Vorsitzende, Sehr verehrte Sach-
verständige, auch jetzt nochmal in Erwiderung zu 
der Vorsitzenden, von der ich Neutralität erwarte 
in der Bewertung, wie wir als Fraktion zu dieser 
Entscheidung gekommen sind, nochmal, und das 
wurde auch am Donnerstag deutlich in der Debatte 
im Bundestag: Das Verfahren – und das haben auch 
die Kollegen bestätigt – ist eine Missachtung, insbe-
sondere der Oppositionsfraktionen. Es ist eine Zu-
mutung für die Sachverständigen, nicht vielleicht 
für die, die hier anwesend sind, aber nochmal, es 
war eine Evaluierung bereits angekündigt. Die Koa-
litionsfraktionen suggerieren so, als wenn das neu 
in den Gesetzestext eingeflossen ist, eine Evaluie-
rung war bereits angekündigt mit der Einbringung 
des Gesetzentwurfes 2016. Das bedarf einer not-
wendigen Bewertung. Herr Castellucci hat in der 
Debatte gesagt, dass er bereit ist als SPD, sich inten-
siv auch nochmal in den Beratungen darauf zu ver-
ständigen, für die Härtefallregelung von Gewalt be-
troffener Frauen bezüglich der Wohnsitzregelung, 
auch hier sehen wir mit der Aufsetzung am Mitt-
woch, dass wir nicht intensiv einen Grundrechts-
eingriff beraten können, sowohl sind wir nicht si-
cher, dass das Protokoll bis Mittwoch vorliegen 
wird, und von daher halten wir unsere Entschei-
dung für wirklich nur nachvollziehbar.  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): So, dann sehe 
ich eine Wortmeldung von Herrn Throm. 

Abg. Alexander Throm (CDU/CSU): Ja, Frau Vorsit-
zende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Verhal-
ten hat sich ja schon letzte Woche ein bisschen an-
gedeutet seitens der Oppositionsfraktionen. Ich 
habe das auch im Plenum gesagt, dass es sicherlich 
ein Ausnahmefall sein muss ein solches durchaus 
zeitlich anspruchsvolles Verfahren durchzuführen, 
allerdings ist keinerlei Verstoß gegen die Geschäfts-
ordnung da. Ich halte es auch wirklich nicht für 
unparlamentarisch. Jetzt kann man natürlich sagen, 
okay, im Sinne der Opposition, man will es verzö-
gern, aber ich bitte einfach zu beachten, dass in 
diesem Gesetzentwurf eben auch durchaus sehr 
viele positive Vorschläge bei sind, beispielsweise 

was auch die Entfristung bei der Geltung der Ver-
pflichtungserklärungen anbelangt, auch, was die 
flexiblere Handhabung der Wohnsitzregelung anbe-
langt, Also ich glaube nicht, dass Sie da unbedingt 
den Betroffenen einen Vorteil verschaffen und et-
was Gutes tun, und gerade die Frage auch, wie ge-
hen wir um mit dem Thema Gewaltschutz, Tren-
nung von Opfer und Täter, auch hier gibt es bei-
spielsweise Aussagen der Sachverständigen, die 
wir heute hier beraten können, gerade, wenn sie 
die Beratung wollen, macht es mehr Sinn, sich hier 
zu beteiligen, als diese zu blockieren. Und der 
Sachverhalt ist in der Tat sehr überschaubar. Es ist 
ein Gesetz im Wesentlichen, das schon besteht. Es 
geht um die Entfristung, insofern glaube ich, dass 
es durchaus zumutbar ist, wenn man an der Sache 
orientiert ist und es nicht nur blockieren will. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Ich darf viel-
leicht noch folgendes ergänzen. Meine Empfehlung 
heute ist auch, doch das Ergebnis der Anhörung 
auch einmal abzuwarten. Wir haben Vertreter des 
Landkreistages da, des Städtetages, der Bunde-
sagentur für Arbeit aus Nürnberg, der Caritas und 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, 
sind fünf doch aus meiner Sicht auch sehr qualifi-
zierte Sachverständige. Und dass ich mich bemühe, 
mich möglichst neutral zu verhalten, das sollte 
man sowohl von der Obleuterunde an bis heute ge-
merkt haben. Indem ich auch nochmal klarmache, 
dass auch für mich die Kurzfristigkeit solcher An-
hörungen eine absolute Ausnahme bleiben muss. 
Insofern fangen wir jetzt an mit der Anhörung. Ent-
schuldigung, Herr Dr. Castellucci. 

Abg. Prof. Dr. Lars Castellucci (SPD): Ja, ich 
möchte dazu auch nochmal Stellung nehmen. Also 
auch durchaus in Ihrem Sinne, dass ich jetzt gerade 
in den bisherigen Minuten jetzt keinen Regelver-
stoß unserer Vorsitzenden erkennen kann, in der 
Anforderung an sie, eine unparteiische Leitung die-
ser Anhörung vorzunehmen. Ganz grundsätzlich 
bitte ich, dass das Thema in der Obleuterunde 
nochmal aufgegriffen wird. Also, unsere Anhörun-
gen sind häufiger kurzfristig – das ist schon in der 
letzten Wahlperiode so gewesen – und die Wert-
schätzung gegenüber den Sachverständigen und 
auch, dass wir deutlich machen, dass wir ein Inte-
resse an dem haben, was gesagt wird, die verlangen 
natürlich eine Vorbereitungszeit, die wir hier zuge-
stehen und auch eine Vorbereitungszeit, die wir 
uns selber zugestehen. Dass wir nun aber gerade 
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diesen Fall hier herausgegriffen haben, der nun 
wirklich kleinere Regelungen nur vorsieht und eine 
Entfristung, das ist mir so nicht ersichtlich. Und 
die vorliegenden Stellungnahmen, die sind ja von 
einer angemessenen Qualität, so dass ich mir hier 
auch eine vernünftige Anhörung heute erwarte. 
Und gerade die Frage, die Sie aufgegriffen haben, 
Frau Polat, die könnten wir viel besser beraten, 
wenn Sie nun auch einen Sachverständigen be-
nannt hätten, der uns gerade zu diesem Thema 
auch nochmal etwas sagen kann. Also, vielleicht 
können wir einfach mal abschichten und jetzt uns 
eine gute Beratung gegenseitig wünschen. Ich 
glaube, dass wir hier eine gute Anhörung haben 
können und es spricht ja nichts dagegen, dass in 
den nächsten Tagen, die wir hier haben im Aus-
schuss und dann auch nochmal in der Lesung im 
Bundestag, die Dinge zu klären, die wir hier mitei-
nander klären müssen. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Ja, das stimmt 
schon, die Einigung der Koalitionsfraktion, wenn 
sie manchmal schneller käme, wäre auch für un-
sere Arbeit hier etwas einfacher. Frau Jelpke, bitte. 

Abg. Ulla Jelpke (DIE LINKE.): Ja, ich möchte doch 
nochmal auf die Kollegen antworten, weil erstens, 
Herr Throm, es ist eben nicht so, dass wir mal hier 
einen Einzelfall haben, sondern es ist permanent, 
dass, mit einem Affentempo werden im Grunde ge-
nommen die Gesetze hier durchgezogen. Und wir 
haben sogar versucht Sachverständige zu finden, 
aber keine gefunden und ich sehe natürlich, jetzt 
sind nur Sachverständige der Regierungsseite hier. 
Und wenn das jetzt so runtergespielt wird, ja wir 
wollen ja nur ein Gesetz entfristen. Aber die Oppo-
sition hat Vorschläge gemacht, was in diesem Ge-
setz verändert werden müsste. Und wenn Sie es 
schon am Mittwoch wieder in der Tagesordnung 
haben, um es abstimmen zu lassen, weiß ich gar 
nicht, bis wann Sie irgendwelche Änderungsan-
träge schreiben wollen oder wirklich ernsthaft die-
ses Gesetz nochmal zur Disposition bzw. zur Dis-
kussion stellen. Es heißt Integrationsgesetz und auf 
dieser Seite der Opposition ist ganz eindeutig Kri-
tik daran geübt worden, inwieweit diese Maßnah-
men dort überhaupt zur Integration führen. Deswe-
gen sage ich nochmal, es wird heute eine sehr ein-
seitige Anhörung werden. Die Regierungskoalitio-
nen bestellen ja ihre Sachverständigen auch im 
Sinne der Zustimmung. Und von daher werden wir 

diese Anhörung heute nicht machen und wir wer-
den eine haben, weil, nach dem Minderheitenrecht 
müssen Sie uns dieses Recht zugestehen, dass wir 
eine Anhörung zu diesem Thema haben werden.  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Also, wir ma-
chen diese Anhörung heute und es steht Ihnen 
selbstverständlich frei, jederzeit weitere Anhörun-
gen zu beantragen. Insofern beginnen wir jetzt auch 
mit den Eingangsstatements und ich darf zunächst 
Herrn Albrecht bitten. Die Uhr lassen wir laufen, 
die ist kein Zwang, kein Druck, sondern die ist eine 
Richtschnur. 

SV Herbert Albrecht (Ausländerbehörde, Nürn-
berg): Verehrte Vorsitzende, verehrte Damen und 
Herren, ich bin Vertreter der Ausländerbehörde der 
Stadt Nürnberg und vertrete damit auch die Aus-
länderbehörden in diesem Gremium. Wir vollzie-
hen die Wohnsitzregelung seit knapp drei Jahren. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten – was damit zu 
tun hatte, dass natürlich auch die Kommunikation 
mit den beteiligten Behörden funktionieren und 
das auch entsprechend durch Landesrecht, durch 
landesrechtliche Vorschriften umgesetzt werden 
musste – hat sich das Thema zwischenzeitlich gut 
eingespielt und ich muss sagen, nach Prüfung und 
Kenntnis der Gesetzesänderungstexte gibt es eine 
positive Entwicklung, dieses Verfahren effektiver 
zu gestalten, auch was das Zustimmungserfordernis 
der aufnehmenden Ausländerbehörde betrifft. Die 
Frage – oder auch die Trennung – von Melderecht 
und Ausländerrecht, also dass nicht entscheidend 
ist, ob sich jemand bei der Meldebehörde anmeldet 
und damit präjudizierend dann auch die Wohn-
sitzauflage auf die neue Ausländerbehörde über-
geht. Die gesetzliche Verschweigefrist von vier Wo-
chen, die eingeführt wird, halten wir für sehr gut, 
allerdings mit dem Vorschlag, mit der Einschrän-
kung, ob hier die Möglichkeit bestünde, ähnlich 
wie im Visumsverfahren, diese Schweigefrist zu 
unterbrechen, falls noch weitere Prüfungen erfor-
derlich wären. Um Missbrauch vorzubeugen, sind 
einige Vorschriften eingefügt worden, dass, wenn 
die Voraussetzungen für die Aufhebung der räumli-
chen Beschränkungen innerhalb von drei Monaten 
wegfallen, die räumliche Beschränkung wieder auf-
lebt. Das halten wir auch für gut. Die Frage stellt 
sich für uns nur, wie das in der Praxis umgesetzt 
werden kann: Wie stellt die Ausländerbehörde fest, 
dass diese Voraussetzungen nicht mehr vorliegen? 
Welche Wirkungen hat dann diese Feststellung, 
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wenn der Betroffene vielleicht umgezogen ist? Also 
hier sehen wir durchaus in der Praxis noch einige 
Bedenken und auch noch einige Aufgaben, diese 
Probleme zu lösen. Was für uns auch wichtig wäre, 
wenn bei dieser Kommunikation zwischen den be-
teiligten Behörden auch der XAusländer-Standard 
konsequent angewendet würde. Es gibt entspre-
chende Nachrichten, die vorhanden wären, dann 
würden wir diese Vierwochenfrist, diese Ver-
schweigefrist, auch effizient aus unserer Sicht aus-
nutzen und praktizieren können. So weit von mei-
ner Seite. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Herr Albrecht. Dann kommt als nächste Frau Dr. 
Bastians. 

SVe Dr. Uda Bastians (Deutscher Städtetag, Berlin): 
Vielen Dank, auch für die Einladung, Frau Vorsit-
zende, meine sehr verehrten Damen und Herren. 
Worüber reden wir heute? Wir reden über die 
Wohnsitzauflage. Was ist die Wohnsitzauflage? 
Schlicht und ergreifend die gesetzliche Verpflich-
tung zur Wohnsitznahme für drei Jahre. Mehr ist es 
eigentlich auch tatsächlich nicht. Und was zu-
nächst einmal wie eine bürokratische Regelung 
klingt, ist doch aus der Sicht der Städte in Deutsch-
land ein wichtiges Instrument für gelingende In-
tegration. Denn mit dieser Steuerung werden die 
Städte letztlich bei der Integration auch vor Über-
forderung geschützt. So menschlich verständlich 
der Wunsch nach einer freien Wohnsitznahme ir-
gendwo in der Bundesrepublik ist, so ist es doch 
hinderlich für die Integration, wenn teilweise 
ganze Communities in eine Stadt oder gar in einen 
Stadtteil ziehen. Es ist notwendig für die Asylbe-
werberinnen und Asylbewerber, sich hier zu integ-
rieren. Diese Notwendigkeit nimmt aus der subjek-
tiven Sichtweise aber ab, je mehr Menschen aus ei-
ner Community sich an einem Ort befinden, und 
letztlich ist es auch ein Problem der Wohnraumver-
sorgung: Wenn Sie in einzelne Städte, die für be-
stimmte Gruppierungen besonders interessant sind, 
einen riesigen Zuzug haben, dann ist es ein deutli-
ches Problem bei der Wohnraumversorgung. Die 
Verteilung ist vor dem Hintergrund auch wichtig 
für den interkommunalen Belastungsausgleich: 
Jede Kommune in Deutschland trägt ihren Teil zur 
Integration bei und es kann nicht auf einigen weni-
gen Kommunen hängen bleiben. Wir brauchen hier 
auch ein gewisses Maß an gerechter Verteilung. In-
tegration – das sagen wir immer wieder – geschieht 

vor Ort, es geschieht in den Kommunen, in den 
Städten und dass sie gelingt, ist essenziell, nicht 
nur für die zuziehenden Menschen, sondern auch 
für die, die bereits hier leben. Für die Akzeptanz 
der Aufnahme von Asylbewerbern ist es extrem 
wichtig, dass die Integration gelingt und keine au-
ßerordentlichen Schwierigkeiten auftreten. Denn 
wenn Integration scheitert, dann droht uns auch 
die Spaltung der Gesellschaft und das kann im In-
teresse von niemandem sein.  

Die Kommunen schaffen vor Ort sehr viel für die 
Integration. Das beginnt bei der Wohnraumversor-
gung, es beginnt bei Kita-Plätzen, es beginnt bei 
Schulplätzen und nicht zuletzt auch bei den erheb-
lichen Angeboten und Maßnahmen zur gesell-
schaftlichen Integration einschließlich der Koordi-
nierung des dankenswerterweise vorhandenen eh-
renamtlichen Engagements. Also das ist nur ein 
kleiner Ausschnitt aus dem Bereich, den die Kom-
munen machen. Aber notwendig ist es für uns, dass 
wir verlässliche Rahmenbedingungen dafür haben, 
und dazu gehört auch eine gewisse Planbarkeit. 
Dazu gehört aber auch – das ist nicht Teil dieser 
Anhörung, aber ich möchte es an dieser Stelle 
trotzdem sagen – eine auskömmliche Finanzierung, 
denn diese Maßnahmen kosten Geld, und die Maß-
nahmen sind nicht nach einem halben Jahr über-
flüssig, sondern das ist eine dauerhafte, langfristige 
Aufgabe.  

Die Wohnsitzauflage, wie sie jetzt vorgesehen ist, 
ist eigentlich ein guter Mix aus Planbarkeit und 
gleichzeitig aber auch einer gewissen Flexibilität 
bei der Berücksichtigung von Härtefällen und Son-
derfällen, denn sie lässt viele Spielräume: Zum ei-
nen erfasst sie ohnehin von Anfang an den Perso-
nenkreis nicht, der eine sozialversicherungspflich-
tige Tätigkeit ausübt und ein gewisses Einkommen 
hat. Hier greift die Wohnsitzauflage ja schon gar 
nicht. Und wenn jemand später Arbeit aufnimmt, 
dann wird die Wohnsitzauflage auch aufgehoben. 
Gleichzeitig können besondere örtliche und die In-
tegration fördernde Umstände berücksichtigt wer-
den. Hier ist insbesondere die Verfügbarkeit von 
Bildungs- und Betreuungsangeboten zu nennen. 
Wir hatten vorhin auch schon das Stichwort der 
Härtefallregelung, bei der Sonderfälle berücksich-
tigt werden können. Insofern verfolgt die Wohnsitz-
regelung das Ziel einer nachhaltigen Integration in 
die Gesellschaft bei ausreichender Flexibilität für 
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die Betroffenen. Die Voraussetzungen für die In-
tegration sind – aus unserer Sicht – nun mal vor-
rangig Wohnraum, Sprache und Arbeit. Diese Krite-
rien sind mit einer guten Verteilung einfach besser 
zu erreichen.  

Jetzt wird die Wohnsitzauflage nicht nur entfristet, 
sondern auch die Ergebnisse des Evaluationsver-
fahrens werden umgesetzt. Als Beispiel nenne ich 
hier die Folgewohnsitzverpflichtung, wenn ein nur 
kurzfristiges Arbeitsverhältnis zur Aufhebung ge-
führt hat. Wir haben jetzt auch klarere Regelungen 
des Zustimmungsverfahrens bei Umzügen. Da gab 
es bisher eine gewisse Unsicherheit in der Praxis. 
Das wird jetzt klargestellt. Und wir haben die fle-
xiblere Berücksichtigung weiterer Kriterien, die für 
die Integration relevant sind, die eben über Wohn-
raum, Sprache und Arbeit hinausgehen. Insofern 
– aus Sicht des Deutschen Städtetages und wir ha-
ben ja gemeinsam Stellung genommen mit den an-
deren kommunalen Spitzenverbänden – ist diese 
Regelung sinnvoll, richtig und wichtig, damit In-
tegration in Deutschland gelingt. Wenn sie dann 
noch ein bisschen Geld dazuschießen, dann passt 
das schon. Dankeschön.  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Frau Dr. Basti-
ans, vielen herzlichen Dank. Dann vom Landkreis-
tag Herr Keller, bitte. 

SV Markus Keller (Deutscher Landkreistag e.V., 
Berlin): Verehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Da-
men und Herren. Zunächst auch von unserer Seite 
herzlichen Dank für die Einladung zu dieser – zu-
gegebenermaßen – kurzfristigen Anhörung. Das 
Thema „Wohnsitzauflage“ war uns damals sehr 
wichtig gewesen und ist es noch immer. Vorausset-
zung für Integration sind Anstrengungen, sowohl 
auf Seiten derjenigen, die in unserem Land inte-
griert werden, aber auch von Seiten der Gesell-
schaft, die ebenfalls eine ganze Menge zu investie-
ren hat, um die Menschen aufzunehmen. Voraus-
setzung dafür, dass diese Investitionen in beide 
Richtungen nicht verloren sind, ist eine gewisse 
Stetigkeit und Verlässlichkeit als Grundlage. Die 
Wohnsitzauflage bietet dafür eine ganz wichtige 
Voraussetzung. Wenn Menschen, die als Geflüch-
tete dorthin kamen, in den Landkreisen mehr oder 
weniger deutlich signalisieren, dass sie möglichst 
schnell wieder wegwollen, ist das eine schwierige 
Ausgangsbasis für eine nachhaltige oder überhaupt 
für eine Integration. Vor diesem Hintergrund ist die 

Wohnsitzauflage eine wichtige Voraussetzung da-
für, dass es überhaupt zu menschlicher Interaktion 
kommt, dass es zu gesellschaftlicher Interaktion 
kommen kann und dass alle Beteiligten das Gefühl 
haben, sie bringen ein nachhaltiges Engagement für 
ein gutes Zusammenleben miteinander ein. Des-
halb ist uns sehr wichtig, dass im August diese bis-
her geltende Regelung nicht ausläuft, sondern eine 
Fortsetzung hat und – Frau Dr. Bastians hat es an-
gesprochen – aus unserer Sicht auch eine ganze 
Menge Verbesserungen enthält, weil man eben in-
zwischen das eine oder andere lernen konnte und 
auch eine ganze Menge praktische Anliegen einge-
flossen sind.  

Die Wohnsitzauflage hat auch aus unserer Sicht gut 
gewirkt. Gerade in den Jahren 2015 und 2016  gab 
es große und vielfältige Sorgen, dass eine Menge 
Bewegung, Unsicherheit und Unklarheit dadurch 
entsteht, dass sich viele Menschen sehr häufig 
räumlich verändern und deshalb letztlich die In-
tegration vor Ort nicht gelingen kann. Das ist so 
zum Glück nicht eingetreten und wir führen das 
ganz wesentlich auf die Wohnsitzauflage zurück. 
Ein Anhaltspunkt dafür, wie wertvoll – mutmaß-
lich – die Wohnsitzauflage gewirkt hat, ist, dass in 
Ländern, wo die Wohnsitzauflage landesseitig 
nicht umgesetzt war, der umgedrehte Fall einer 
Auflage, einen bestimmten Ort nicht als Wohnsitz 
zu wählen nach § 12a Absatz 4 erforderlich wurde. 
Eine solche Verfügung musste vorübergehend in 
Salzgitter in Niedersachsen und einmal in Cottbus 
in Brandenburg verhängt werden, weil man dort 
konkrete Schwierigkeiten hatte, das vorübergehend 
handhabbar hinzubekommen. Vor diesem Hinter-
grund halten wir die Regelung für sinnvoll und 
richtig. Bei der Einführung haben sich damals 
Schwierigkeiten ergeben, weil die Regelung für 
eine ganze Menge an Fällen nachträglich und ver-
spätet in Kraft trat. Das war damals dem Verfahren 
und der Diskussion geschuldet, die es darum gege-
ben hatte, Umso wichtiger, dass man hier jetzt 
nahtlos eine gute Regelung fortführt und fortsetzen 
kann. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Von meiner 
Seite auch vielen Dank, Herr Keller. Dann Herr Ost-
rop, bitte. 

SV Bernward Ostrop (Deutscher Caritasverband 
e.V., Berlin): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr ge-
ehrte Damen und Herren. Auch ich bedanke mich 
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recht herzlich für die Einladung und die Möglich-
keit, hier Stellung zu dem Gesetzesvorhaben neh-
men zu können. Wir haben als Deutscher Caritas-
verband sicher ein bisschen eine andere Herange-
hensweise als der Städtetag und die Kommunen. 
Daher möchte ich nochmal ganz grundsätzlich auf 
die Grundlage dieses Gesetzes eingehen: Der Zweck 
der Wohnsitzregelung ist laut dem Gesetz „die För-
derung der nachhaltigen Integration in die Lebens-
verhältnisse der Bundesrepublik Deutschland“. Die 
Regelung wurde 2015/2016 vor dem großen Hinter-
grund der hohen Anzahl an Flüchtlingen nach 
Deutschland eingeführt. Allerdings zeigt sich bei 
uns in der Praxis, dass viele Problemmeldungen in 
den Beratungen und in unseren Einrichtungen bei 
uns eingehen und diese Meldungen, diese Einzel-
fälle, die wir dort sehen, haben teilweise sogar ge-
genteilige, integrationsschädliche Effekte. Insbeson-
dere, wenn es solche Effekte gibt, denken wir, dass 
es sehr notwendig ist, sich das Gesetz sehr genau 
anzuschauen. Wenn man ein Gesetz hat, was befris-
tet in Kraft getreten ist, dann meine ich, dass es 
sehr notwendig wäre, auch sehr genau eine Evalu-
ierung vorzunehmen und zu gucken, welche Dinge 
nicht funktionieren und welche funktionieren. In-
sofern möchte ich daran appellieren, dass es viel-
leicht sinnvoll erscheint, das Gesetz nicht unbefris-
tet jetzt in Kraft zu setzen, sondern möglicherweise 
abermals eine Befristung von zwei Jahren einzufüh-
ren, um dann die Wirkungen des Gesetzes durch 
eine breit angelegte Evaluation genauer feststellen 
zu können. Denn die Evaluierung, von der eben ge-
sprochen wurde, ist zumindest bei den Wohlfahrts-
verbänden und bei sehr vielen Beteiligten nicht an-
gekommen. Soweit ich weiß, handelt es sich dabei 
nur um eine Befragung der Länder und keine groß 
angelegte Evaluierung.  

Ein wesentlicher Problempunkt, den wir erkannt 
haben, ist eigentlich die Sache des Wohnraums. 
Wir haben in Deutschland mittlerweile in einigen 
Regionen, insbesondere in den Großregionen, eine 
Wohnungsnot, die sich eben ganz besonders bei der 
Wohnsitzunterbringung bemerkbar macht. Wir ha-
ben betroffene Flüchtlinge, die aufgrund der Wohn-
sitzregelung in Gemeinschaftsunterkünften leben 
und das ist – aus unserer Sicht – auf keinen Fall in-
tegrationsfördernd, tatsächlich eher integrations-
schädigend. Denn die Schwierigkeit ist, dass man 
in diesen Gemeinschaftsunterkünften – wir haben 
Fälle, in denen die Menschen nachts aufgrund des 
Lärms in den Gemeinschaftsunterkünften nicht 

schlafen können – wenig Privatsphäre, manchmal 
überhaupt keine Privatsphäre hat. Und da fällt die 
Integration in die Lebensverhältnisse, insbesondere 
was die Beschäftigung angeht, extrem schwer. Und 
in solchen Fällen, in denen auf dem freien Woh-
nungsmarkt in diesen Regionen nicht zu finden ist 
– ich rede von den Großraumregionen um Mün-
chen beispielsweise – da meinen wir, dass man 
doch eine andere Regelung finden müsste oder dass 
man zumindest in solchen Fällen möglicherweise 
die Wohnsitzverpflichtung enden lässt, wenn in-
nerhalb von drei Monaten beispielsweise eine Un-
terbringung außerhalb einer Gemeinschaftsunter-
bringung nachweislich nicht möglich ist. Dass man 
es diesen Personen ermöglicht, die in Gemein-
schaftsunterkünften leben müssen, tatsächlich 
freien Wohnraum zu finden und sich so tatsächlich 
in die Bundesrepublik Deutschland integrieren zu 
können, das ist – glaube ich – ein ganz wesentli-
cher Punkt, der bei der Reform bedacht werden 
sollte. Dankeschön. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Den Abschluss 
macht dann noch Herr Dr. Richter. 

SV Dr. Markus Richter (Vizepräsident des BAMF, 
Nürnberg): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, 
sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte drei 
Punkte nennen: Das Eine ist die Regelung des 
§ 12 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes. Diese Vor-
schrift sieht eine Kann-Regelung vor, das heißt, es 
kommt sehr stark auf die Abwägungen im Einzel-
fall an und eine kumulierte Aufzählung von Vo-
raussetzungen, die erforderlich sind, um von die-
sem Instrument Gebrauch zu machen. Ein Erforder-
nis dabei ist ja eben gerade zu schauen, was eine 
angemessene Wohnsituation darstellt. Das heißt, 
hier sind für den Einsatz hohe Hürden gesetzt. Ent-
scheidend kommt es auf den Einzelfall an. Da 
komme ich zum zweiten Punkt, der operativen Um-
setzung: Es ist so, dass in der Zusammenarbeit mit 
dem Bundesamt, insbesondere mit Blick auf das 
Themenfeld Integration, eine enge Zusammenarbeit 
mit den Ausländerbehörden, aber auch weiteren 
Akteuren vor Ort über die Regionalkoordination 
stattfindet, die bei uns eingerichtet ist. Da ist es es-
sentiell, dass eben in Wohnsituationen und auch in 
Räumen und sozialen Milieus, die durch eine 
starke Kumulierung sehr belastet sind, auch eine 
Isolierung stattfinden kann. Unsere Erfahrungen 
– und das zeigen auch Evaluationsberichte zu 
Sprachförderprogrammen – sind, dass gerade der 
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Kontakt in die Gesellschaft hinein essenziell ist, 
um die Integration vornehmen zu können, und 
gleichzeitig zum Beispiel das Sprachniveau nicht 
wieder zu verlieren. Deswegen ist es nach unserer 
Erfahrung und auch nach meiner Tätigkeitserfah-
rung im Integrationsbereich entscheidend, diese 
Kontaktpunkte in die Gesellschaft hinein zu för-
dern und dort, wo es punktuell Schwierigkeiten 
aufgrund der genannten Verdichtung und sozialen 
Schwierigkeiten gibt, von so einer Regelung Ge-
brauch zu machen. Deswegen halte ich die Rege-
lung für essenziell, allerdings will ich es auch ein-
sortieren: Diese Regelung wird nicht alle Probleme 
im sozialen Bereich lösen, auch in der Quartiers-
entwicklung nicht. Es ist ein zusätzliches Instru-
ment, das in ganz bestimmten Situationen im Ein-
zelfall eingesetzt werden kann und auch wird. Das 
zeigt die Erfahrung aus Nordrhein-Westfalen zum 
Beispiel, wo wir im engen Austausch sind, aus 
Bayern, wo man hier mit Blick auf die Integrations-
förderung sehr positive Erfahrungen gemacht hat. 
Insofern spreche ich mich ganz klar dafür aus, 
diese Regelung zu entfristen und das als weiteres 
Instrument im Portfolio der Integrationsarbeit wei-
ter mit vorzusehen. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Herr Dr. Rich-
ter, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Frage-
runde. Ich hätte auch zwei Fragen. Einmal an Frau 
Dr. Bastians: Das Gesetz läuft ja am 6. August 2019 
aus, wenn das Parlament die Entfristung nicht auf-
hebt. Was würde das für den Städtetag bedeuten, 
wenn das Gesetz nicht rechtzeitig verlängert wird, 
wenn wir die Entfristung nicht beschließen wür-
den? Und an Herrn Ostrop hätte ich eine Frage: In 
dem Gesetzentwurf auf Seite 9 unter VII ist ja eine 
umfangreiche Evaluierung erfasst, die in den 
nächsten drei Jahren stattfinden soll und die sich 
nicht nur auf die Rückmeldung der Länder bezieht. 
Da hätte ich gerne Ihre Einschätzung zu dieser Eva-
luierungsregelung im Gesetz noch gewusst. Dann 
Herr Throm. 

Abg. Alexander Throm (CDU/CSU): Sehr herzli-
chen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau 
Sachverständige, sehr geehrte Herren Sachverstän-
dige, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich 
hätte zunächst eine Frage an Herrn Albrecht, der 
sozusagen die Praxis hier ein Stück weit repräsen-
tiert. Jetzt gibt es Diskussionen hier im Bundestag 
über die Frage, inwiefern wir bei Gewaltschutz-
problemen bisher, in den letzten drei Jahren, mit 

der geltenden Wohnsitzregelung reagieren konnten. 
Also ob Ihnen insbesondere Fälle bekannt sind, bei 
denen Sie in der Praxis in den letzten Jahren quasi 
nicht die Möglichkeit hatten, Opfer und Täter bei 
der Wohnsitzregelung zu trennen, und ob Sie es in-
sofern für notwendig halten, dass man die Rege-
lung allgemein für Härtefälle konkretisiert. Oder ob 
Sie glauben, dass Sie mit der Regelung einer gewis-
sen Ermessensmöglichkeit bei Härtefällen zukünf-
tig weiter praxisgerecht tätig sein können. Und eine 
zweite Frage hätte ich an Herrn Ostrop: Herr Ostrop 
hat insbesondere und in zutreffender Weise das 
Thema „Wohnungsnot in den Ballungszentren“ an-
gesprochen, so will ich es mal nennen. Darüber 
hinaus haben wir natürlich in eher ländlicheren 
Gegenden eine nicht ganz so große Wohnugnsnot 
bzw. auch die Möglichkeit, gerade für anerkannte 
Flüchtlinge, angemessenen Wohnraum zu schaffen. 
Insofern die Frage an Sie jetzt mal für die Vergan-
genheit, für die letzten drei Jahre, und damit ein 
Stück weit auch natürlich für die Zukunft: War es 
nicht gerade heilvoll und sinnvoll, eine solche 
Wohnsitzregelung anzuwenden, um den Wunsch, 
sich mehrheitlich in Ballungszentren niederzulas-
sen, der üblicherweise vorhanden ist, etwas zu ent-
zerren und damit eben zu einer besseren Wohn-
raumversorgung gerade für die Betroffenen zu kom-
men? Das Problem haben Sie ja angesprochen. Die 
Frage ist nun, wie man es bewertet, und ich glaube, 
dass durchaus eine Mehrzahl derjenigen, die davon 
betroffen und eben nicht in den Ballungszentren 
angesiedelt sind, durchaus davon profitiert haben.  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Herr Throm, 
vielen Dank. Dann Herr Dr. Wirth. 

Abg. Dr. Christan Wirth (AfD): Vielen Dank, Frau 
Vorsitzende, und danke auch an die Sachverständi-
gen fürs Kommen. Mich würde mal interessieren 
– und ich frage da Herrn Albrecht und Frau Dr. 
Bastians –, ob es Zahlen gibt, dass sich Flüchtlinge 
oder Migranten der Residenzpflicht entziehen und 
wie die Praxis darauf reagiert, um die Residenz-
pflicht durchzusetzen. Danke. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Und dann 
noch Herr Prof. Castellucci. 

Abg. Prof. Dr. Lars Castellucci (SPD): Also das 
Thema ist jetzt die Wohnsitzauflage und nicht die 
Residenzpflicht, aber man kann natürlich zu allem 
hier Fragen stellen. Ich möchte mal vor die Klam-
mer einen Hinweis noch geben: Die Damen und 
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Herren der Opposition sind ja jetzt in Teilen gegan-
gen, aber vorhin stand der Vorwurf im Raum, wir 
würden zur Anhörung nur diejenigen Experten bit-
ten, die uns nach dem Mund reden, sich also zu-
stimmend äußern. Das möchte ich einfach mal für 
meine Fraktion auf jeden Fall zurückweisen. Wir 
haben jetzt unter anderem Herrn Ostrop benannt, 
der sich ja nun dezidiert kritisch geäußert hat und 
das soll er auch tun. Ich bitte alle Anwesenden, 
nicht nur den Gesetzestext umzudrehen und quasi 
die Begründung des Gesetzestextes jetzt hier als 
Vortrag vorzutragen, sondern das zu sagen, was in 
der Praxis tatsächlich drückt und was man auch 
noch verbessern kann, weil, nur so können wir zu 
vernünftigen Regelungen kommen. An Herrn Ost-
rop habe ich jetzt auch meine ersten beiden Fragen: 
Zum einen, Sie haben sich ja für eine erneute Be-
fristung der Wohnsitzregelung ausgesprochen. Ich 
will generell sagen, dass ich Befristungen von Ge-
setzen wunderbar finde. Es wird immer von Büro-
kratie gesprochen in diesem Land, wenn wir alles 
befristen würden und uns immer nur neu entschei-
den müssten „Brauchen wir die Regelung noch, 
könnten wir hier vielleicht etwas bewegen und den 
Menschen etwas Last von den Schultern nehmen?“. 
Jetzt konkret nochmal auf die Wohnsitzregelung: 
Was spricht denn aus Ihrer Sicht dafür, die noch-
mal zu befristen, könnten Sie das noch ausführen? 
Und welche Erwartungen, Anforderungen sehen 
Sie an die Evaluation? Das waren im Prinzip jetzt 
dann doch schon die zwei Fragen. Wir kommen ja 
dann sicherlich in der Besetzung noch einmal zu 
einer zweiten Runde. Vielen Dank. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Sachverstän-
dige sind Sachverständige, die ihren Sachverstand 
hier einbringen, und der sollte fraktionsunabhängig 
sein. Davon gehe ich aus. Sie vertreten alle Organi-
sationen, die das auch – aus meiner Sicht – immer 
so in der Vergangenheit gehandhabt haben. Inso-
fern, Herr Prof. Castellucci, habe auch ich gar kei-
nen Zweifel daran, dass die Damen und Herren uns 
auch sagen, was sie gut und was sie nicht gut fin-
den. Dann fangen wir mit der Beantwortung an, 
und zwar zunächst mit Herrn Albrecht. 

SV Herbert Albrecht (Ausländerbehörde, Nürn-
berg): Dann möchte ich zunächst auf Herrn Throm 
antworten: Wir hatten – ich kann jetzt nur für die 
Stadt Nürnberg sprechen – in den letzten drei Jah-
ren keinen entsprechenden Fall, aber – wie 
Herr Dr. Richter ja schon erwähnt hat – ist es eine 

Einzelfallentscheidung. Nachdem bei solchen Sa-
chen, wenn es um Gefährdung, um häusliche Ge-
walt etc. geht, auch die Sicherheitsbehörden im Re-
gelfall mit eingebunden sind, würden wir mit Si-
cherheit eine Lösung finden für solche Fälle, auch 
im Rahmen des aktuell geltenden Rechts.  

Dann darf ich gleich auf Dr. Wirth antworten: Wir 
hatten vereinzelte Missbrauchsfälle, also wo es um 
die Wohnsitzauflage ging, aber das wird sich im 
Regelfall immer dadurch lösen, dass ja Leistungen 
des Jobcenters an die entsprechende Wohnsitzauf-
lage geknüpft sind, das heißt, die Betreffenden, 
wenn sie tatsächlich außerhalb der Wohnsitzauf-
lage in einen anderen Zuständigkeitsbereich verzo-
gen sind, im Regelfall dann keine Leistungen be-
kommen, darum hat sich das im Regelfall – bis auf 
Einzelfälle – dann auch von selbst erledigt. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Dann Frau Dr. 
Bastians. 

SVe Dr. Uda Bastians (Deutscher Städtetag, Berlin): 
Vielen Dank, Frau Lindholz. Sie hatten gefragt, was 
passiert, wenn das Instrument denn am 6. Au-
gust 2019 wegfällt. Dann ist uns letztlich ein wich-
tiges Steuerungsinstrument weggebrochen. Herr Dr. 
Richter hatte ja schon darauf hingewiesen: Es ist 
ein Instrument, aber es ist eben ein wichtiges In-
strument. Und wenn wir die Möglichkeit nicht 
mehr haben, eine solche Wohnsitzauflage auszu-
sprechen, dann ist das schädlich für die Integra-
tion, dann haben wir das Wohnraumproblem, dann 
haben wir das Problem untereinander abgeschlos-
sener Communities, dann haben wir das Problem 
der schlechteren Integration in die Gesellschaft. 
Denn in der Tat, es sind die Kontaktpunkte in die 
Gesellschaft, die Integration ermöglichen, die den 
Spracherwerb auch deutlich befördern. Wenn Sie 
ganze Communities in einzelnen Stadtteilen haben, 
dann haben Sie da immer das Risiko, dass sich das 
abkapselt, abschottet und das letztlich dann damit 
auch verbunden die Integration scheitert mit den 
Folgen, die schon beschrieben sind, dass es näm-
lich Probleme auch mit der aufnehmenden Gesell-
schaft gibt und die Gesellschaft sich zu spalten 
droht. Das – hatte ich vorhin schon gesagt – kann 
in keinem Interesse sein, insofern brauchen wir 
dieses Instrument ganz, ganz dringend. Ich spreche 
mich insofern für die Befristung aus. Ich bin sehr 
dankbar, Herr Prof. Castellucci, dass Sie gesagt ha-
ben, die hier vertretenen Organisationen – wir sind 
ja keine Regierungssprecher oder so etwas, sondern 
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die kommunalen Spitzenverbände. Wir vertreten 
die Interessen der Kommunen in Deutschland und 
werden zwangsläufig eingeladen, wenn es bei An-
hörungen um Themen geht, die sie betreffen. Inso-
fern ist der Vorwurf zurückzuweisen, wir sind hier 
nicht für die Regierungsfraktion da, wir sind hier 
als kommunale Spitzenverbände, für die Kommu-
nen da und nicht für einzelne Parteien, sondern in 
dem Sinne neutral. 

Herr Dr. Wirth, Sie hatten nach den Zahlen gefragt: 
Konkrete Zahlen liegen uns leider nicht vor, da 
muss ich Ihnen die Antwort leider schuldig bleiben 
und das waren dann – glaube ich – die an mich ge-
richteten Fragen. Danke. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Dann kämen 
wir zu Herrn Ostrop. 

SV Bernward Ostrop (Deutscher Caritasverband 
e.V., Berlin): Vielen Dank für die Fragen. Frau 
Lindholz, Sie hatten nach meiner Einschätzung von 
der Evaluierungsregelung gefragt, wie sie in dem 
Gesetzesvorhaben beschrieben wird. Grundsätzlich 
sind wir natürlich eben sehr, sehr stark dafür, bei 
Gesetzen, die in der Praxis durchgeführt werden, 
zu sehen, wie sie wirken. Deswegen sind wir natür-
lich grundsätzlich sehr dafür,  eine Evaluierung ei-
nes Gesetzes durchzuführen. Nur in diesem Fall 
glauben wir, dass man eben die Evaluierung, die im 
Koalitionsvertrag ja auch vorkommt, eigentlich zu-
nächst durchführen sollte, bevor man dann das Ge-
setz entfristet. Wenn man sich die Evaluierungsbe-
dingungen des Gesetzes anschaut, dann denke ich 
schon, dass man damit auch arbeiten kann, aber 
eben sollte man erst entfristen, wenn man eine sol-
che Evaluierung durchgeführt hat. Wichtig wäre 
vielleicht bei der Evaluierung auch noch – also das, 
was ich eben schon bemerkt habe – auf die Wohn-
raumversorgung einzugehen.  Also dass man auch 
einen Ansatzpunkt hat zu evaluieren, wenn keine 
Wohnsitzmöglichkeiten bestehen und man die Un-
terbringung eben nicht weiter verfolgen kann, weil 
der freie Wohnungsmarkt so schlecht ist, welche 
Auswirkungen dann die Fälle haben, die man in 
der Evaluierung beobachtet hat. Das wäre sicher 
auch sehr sinnvoll, das zu überprüfen. Auch eine 
Härtefallregelung – von der ja auch schon die Rede 
war – wäre sicher sinnvoll, in einer Evaluierung zu 
prüfen, wie Härtefällen, insbesondere schutzbe-
dürftige Frauen beispielsweise, durch das Gesetz, 
durch die Formulierungen, die bereits bestehen, ge-

holfen werden kann oder ob man da noch nachbes-
sern muss. Das wäre sicher auch in einer Evaluie-
rung festzustellen.  

Zur zweiten Frage von Herrn Throm: Ja. Grundsätz-
lich denken wir, dass eine Regelung, die die ge-
samte Bundesrepublik umfasst – weit in die dörfli-
chen Strukturen, in die Länder hinein –, sehr posi-
tiv sein kann. Wir vertreten nur einen anderen An-
satz: Wir denken, dass eine verpflichtende Wohn-
sitznahme in einem Bezirk, in einer Kommune, 
möglicherweise nicht der Weisheit letzter Schluss 
ist. Wir haben tatsächlich viele Beispiele, in denen 
ein Ankommen in den Kommunen sehr gut funkti-
oniert. Das kann ich bestätigen. Allerdings sollte 
man es vielleicht anders herum denken, ob man 
nicht vielmehr auf kommunaler Ebene, insbeson-
dere in den Gegenden, in denen Wohnraum vor-
handen ist, aber eben wenig Menschen leben, an-
dere Anreize finden kann, die eben nicht eine 
Wohnsitzregelung beinhalten, sondern positive Ele-
mente, Anreize, dass man Menschen gewinnen 
kann. Das ist sicher ein größeres Konzept, aber das 
wäre sicher förderlicher, weil man dann eben den 
ländlichen Raum so auch stärken kann. Das kann 
man natürlich insbesondere auch bei Flüchtlingen 
erreichen.  

Herr Prof. Castellucci, Sie hatten gefragt, was für 
eine Entfristung spricht. Zu bedenken ist dabei 
auch, dass – wie ich eben auch schon erwähnt 
habe – die Zahl der Anerkannten 2015/2016 extrem 
hoch war. Deswegen war ja eben auch das Bedürf-
nis, eine solche Regelung einzuführen, da. Nun ha-
ben wir aber eine ganz andere Situation, in der wir 
eigentlich gar nicht mehr so hohe Flüchtlingszah-
len haben, und das ist auch derzeit nicht absehbar, 
dass sich das bei Zeiten ändert. Insofern sollte man 
schon fragen, ob eine solche Regelung tatsächlich 
unbefristet gelten soll. Denn sie war ja eigentlich 
für eben diesen konkreten Fall: 2015/2016, sehr 
hohe Zugangszahlen. Deswegen sollte man gerade 
in einer Evaluierung gucken, ob sie notwendig ist, 
ob es tatsächlich keine andere Regelung gibt, die 
weniger schmerzhaft ist. „Schmerzhaft“ sage ich 
jetzt so, wenn man sich beispielsweise die Wohn-
raumproblematik anschaut, dann sollte das eben 
bei einer Evaluierung festgestellt werden und dann 
kann man gucken, ob man eine solche Regelung 
weiter braucht. Der Gesetzgeber ändert Gesetze 
nicht sehr gerne. Sie wissen das ja alle als Abgeord-
nete, wie hoch die Belastung an Gesetzesvorhaben 
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ist, insofern kann es auch durchaus günstiger sein, 
wenn man ein Gesetz befristet, verlängert, um so 
eben auszuschließen, dass man immer wieder neue 
Gesetzesvorhaben hat. Dankeschön. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Dann kämen 
wir in die zweite Fragerunde. Da würde ich auch 
gerne selber nochmal anfangen: Gleich nochmal an 
Sie hätte ich eine Frage, Herr Ostrop. Die schließt 
sich ein bisschen an das an, was Sie jetzt gerade ge-
sagt haben. Ich meine, es ist immer „Henne oder 
Ei“, „Ist es gut oder schlecht, zu befristen oder 
nicht zu befristen?“. Das kann man von beiden Sei-
ten sehen. Wir haben so viele Gesetze geändert, 
dass ich Ihre Theorie, wir ändern Gesetze nicht, für 
die letzten Jahre nicht so ganz teile. Ich weiß aber 
schon vom Grundsatz, was Sie meinen. Aber ich 
hatte vorhin nochmal konkret gefragt: Ist die Evalu-
ierungsregelung, so wie sie jetzt beabsichtigt ist 
– innerhalb von drei Jahren mit den Voraussetzun-
gen, so wie es hier erfasst ist – eine Evaluierungsre-
gelung, von der Sie sagen können: Jawohl, wenn 
das so gemacht wird, eventuell noch mit diesem o-
der jenem Zusatz, dann finde ich das grundsätzlich 
sinnvoll. Jetzt mal unabhängig von der Frage, ob 
man jetzt nochmal auf dann dementsprechend drei 
Jahre befristen würde, sonst würden die drei Jahre 
hier keinen Sinn machen, egal, ob man sich jetzt 
für oder gegen diese Frage der aktuellen Befristung 
ausspricht. Und die zweite Frage auch nochmal an 
Herrn Keller gerichtet: Was würde es denn aus 
Sicht des Landkreistages bedeuten, wenn wir die 
Entfristung nicht rechtzeitig bis zum 6. Au-
gust 2019 vornehmen?  

Herr Throm hat keine Fragen mehr. Herr Dr. Wirth, 
der standhaft die Opposition vertritt, hat auch 
keine Fragen mehr. Aber Herr Prof. Castellucci hat 
noch Fragen. 

Abg. Prof. Dr. Lars Castellucci (SPD): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Herr Dr. Richter, Sie haben ja die 
Kontaktpunkte mit der Bevölkerung angesprochen 
und wir reden viel über „Die Leute brauchen Un-
terkunft“, „Sie brauchen Arbeit und Bildungs- und 
Sprachangebot“ und diese sozusagen harten Fakto-
ren der Integration. Ich stimme Ihnen da ausdrück-
lich zu, dass Integration dann gelingt, wenn Men-
schen miteinander in Kontakt kommen. Dass das 
also wirklich ein bislang etwas unterschätzter As-
pekt ist. Ihr Amt hat ja auch eine Integrationsabtei-
lung, die Projekte fördert. Können Sie vielleicht 
ein, zwei Beispiele nennen – weil wir entfristen 

jetzt die Wohnsitzauflage, aber das Thema ist ja das 
Integrationsgesetz als Ganzes –, wo jetzt nicht nur 
– das finde ich einen entscheidenden Punkt – die-
jenigen, die sich ohnehin schon um die ganzen Ge-
flüchteten kümmern, mit den Geflüchteten gut inte-
griert sind, durch Projekte noch weiter unterstüt-
zend gefördert werden, sondern wo es wirklich ge-
lingt, eine Vielfalt an Stadt- oder Gemeindegesell-
schaft zusammenzubringen und hier neue Kontakt-
möglichkeiten zu schaffen, oder hat Ihr Haus dafür 
Programme?  

Und eine zweite Frage – vielleicht an Herrn Keller 
oder Sie müssten vielleicht auch schauen, wer 
dazu etwas sagen kann: Ich fand es wichtig, dass 
bei Herrn Ostrop jetzt insbesondere mal die Per-
spektive der Menschen, die da betroffen sind – dass 
das nicht immer sogenannte Communities, sondern 
am Ende Menschen sind, denen wir da jetzt Aufla-
gen geben und ihre Freiheitsrechte einschränken –, 
nochmal so klar zur Sprache gekommen ist. Gleich-
zeitig, als wir uns 2016 entschieden haben, dieses 
Gesetz auf den Weg zu bringen, hatte ich beispiels-
weise kleinere Gemeinden aus meinem Wahlkreis 
im Blick, wo sich das Handwerk gefreut hat über 
die Leute, die zuziehen, auch wenn die das nicht 
freiwillig gemacht haben. Die Schilder, die sie 
schon wieder irgendwo in einer Ablage eingestaubt 
hatten und wieder rausgestellt haben, die gesagt ha-
ben „Wir suchen Auszubildende“, „Wir suchen 
Leute, die hier einfache Arbeiten machen usw.“ 
und wo vielleicht über einige Jahre auch eine Ab-
wanderung in diese Ballungsräume stattgefunden 
hat, die hier jetzt häufiger das Thema waren, aber 
jetzt mal die umgekehrte Perspektive: Wir haben ja 
auch Landstriche im Land, die sich durchaus 
freuen, wenn ihre Infrastruktur wieder neu ausge-
lastet werden könnte. Also habe ich damals auch 
gedacht, ja, vielleicht ist diese Wohnsitzauflage ein 
Instrument, mit dem man jetzt nicht nur verhin-
dern kann, dass die alle an einen Ort ziehen, son-
dern mit dem man positiv auch fördern kann, dass 
sie erstmal an einem Ort, den sie sich jetzt nicht 
freiwillig ausgesucht hätten, auch verbleiben, um 
dann den Gemeinden dort eine Chance zu geben, 
so eine Integrationsarbeit zu leisten. Dass die Leute 
nach dem Auslaufen dieser Wohnsitzauflage auch 
sehen, hier sind wir gut aufgehoben, hier können 
wir ankommen, hier sind Menschen, die uns auch 
bei diesem Ankommen unterstützen. Gibt es denn 
Beispiele in dieser Art, die Sie nennen können, 
dass das denn gelungen wäre, oder ist das etwas, 
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wo Sie sagen, das hat sich am Ende noch nicht her-
ausgestellt? Oder können Sie dazu noch nichts sa-
gen und wir müssten diesen Punkt noch in die Eva-
luation mit einbeziehen? Vielen Dank. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Dann fangen 
wir mit Herrn Keller an. 

SV Markus Keller (Deutscher Landkreistag e.V., 
Berlin): Sehr gerne, vielen Dank für die Fragen. Zu-
nächst zu der Frage „Was würde passieren, wenn 
die Regelung ausläuft?“, Frau Vorsitzende, wir ge-
hen davon aus, dass die Regelung eine deutlich 
größere Wirkung hat, als man messen kann. Zur 
Veranschaulichung ein Beispiel aus dem SGB II: 
Dort wird viel über die Sanktionen diskutiert, ob-
wohl sie selten verhängt werden, tatsächlich nur 
im kleinen Prozentbereich. Regelungen haben häu-
fig eine Strahlwirkung, für die Wohnsitzauflage:, 
dass es nicht ins Belieben gestellt ist, wo sich der 
Flüchtling nach der Anerkennungsphase hinbe-
wegt. Es ist eine Richtungsentscheidung, die Ak-
zeptanz schafft und findet. In den Ländern wird es 
übrigens auch durchaus kraftvoll genutzt. Wir ha-
ben vor Kurzem eine Auswertung gemacht, wie er-
werbsfähige Flüchtlinge landkreisscharf in der Re-
publik verteilt sind. Da ist sehr deutlich zu erken-
nen, dass es sehr große Unterschiede gibt, und dass 
man häufig an den Stellen und in den Orten, wo 
beispielsweise zentrale Aufnahmeeinrichtungen 
sind, wo also viele Menschen in der Phase der An-
erkennung untergebracht sind, Menschen nach der 
Anerkennung ganz bewusst nicht hinsteuert. Wir 
halten das für ausgesprochen sinnvoll, weil man 
damit die Integrationsaufgabe ein Stück weit 
gleichmäßig verteilen kann. Die Wohnsitzauflage 
ist also ein ganz wesentliches Element, insgesamt 
das Thema Integration nicht entgleiten zu lassen. 
Sie ermöglicht, eine verantwortlich gestaltende 
Wirkung so auszuüben, dass Integration funktionie-
ren kann. Und es stand jetzt ein paarmal im Raum: 
Es geht zum Schluss um eine Interaktion zwischen 
Menschen, zwischen einzelnen Menschen.Integra-
tion gelingt nicht bei flüchtigem  und kurzem Kon-
takt, sondern Sie müssen ein dauerhaftes Gegen-
über haben, Sie müssen Stetigkeit und Verlässlich-
keit haben. Insofern hätte der Wegfall der Regelung 
wahrscheinlich eben eine ganze Menge nachteilige 
Wirkungen. Man darf auch nicht übersehen: Im Au-
genblick haben wir keinen so starken Zustrom ha-
ben, wie wir ihn damals hatten.Aber die damals ge-
kommenen Menschen sind ja noch da. Es ist ja 

nicht so, dass die vollständig integriert wären, 
wenn sie vor drei Jahren gekommen sind. Die 
Landkreise und kreisfreien Städte sind noch sehr 
unterschiedlich mit der Integrationsaufgabe be-
schäftigt . Das bei der weiteren Steuerung bedenken 
und berücksichtigen zu können, scheint uns ein 
ganz wesentlicher Aspekt zu sein.  

Herr Prof. Castellucci, Sie haben die Frage ge-
stellt:„Gibt es positive Beispiele?“. Ja, tatsächlich 
– in sehr, sehr vielen Fällen. Wir haben von Anfang 
an erlebt, dass ganz viele Menschen, die hierher ge-
kommen sind, über die föderale Struktur Deutsch-
lands und über die Wirtschaftsstärke und über die 
Chancen für ihre Integration im Einzelnen natür-
lich nicht viel gewusst haben und auch nicht wis-
sen konnten. Diese Menschen waren mit anderen 
Dingen beschäftigt. Aber wichtig war schon in die-
sem Moment, dass diese Menschen nicht nur dort 
landen, wo sie den Städtenamen schon einmal ge-
hört haben. Es ging darum, dass die Menschen ins-
gesamt verteilt wurden. Es ist vollkommen richtig: 
Wir haben im ländlichen Raum an vielen Stellen 
hervorragende Arbeitsmärkte. Wir haben hervorra-
gende Arbeitsplatzsituationen, zwei Drittel der 
Menschen wohnen im ländlichen Raum. Es arbei-
ten auch in etwa so viele Menschen im ländlichen 
Raum. Wir haben eine Menge Hidden Champions, 
wir haben großen Arbeitskräftebedarf in vielen Be-
reichen, die nicht so bekannt sind.Hier hat da die 
Wohnsitzauflage die Möglichkeit eröffnet, dass 
Menschen überhaupt als Flüchtlinge dorthin ge-
kommen und vielfach mit offenen Armen aufge-
nommen worden sind und sich auch – möglicher-
weise für viele Außenstehende überraschend – 
ganz gut dort eingefunden haben. Das ist dann er-
freulich wahrzunehmen , wie offen die Interaktion 
Mensch zu Mensch ist, wie man da über Kultur-
grenzen hinweg ohne Weiteres zueinanderfindet 
und dass da dann Leute in der Freiwilligen Feuer-
wehr, im Fußballverein, überall eingebunden sind, 
in den Unternehmen, in den Betrieben, das ist zum 
Glück etwas sehr Selbstverständliches geworden. 
Wir gehen fest davon aus, dass die Wohnsitzauflage 
dabei ganz wesentlich war, weil im ersten Moment, 
wenn Sie da ankommen und erstmal damit kämp-
fen, einen Internetzugang zu finden oder ein offe-
nes WLAN, ist es nicht die Situation, in der Sie als 
Flüchtling sagen „Das ist der Ort, wo ich bleiben 
möchte“. Nach zwei Wochen oder zwei Monaten 
kann das aber ganz anders aussehen, und wer dann 
tatsächlich Anker geworfen hat, der geht auch nicht 
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wieder weg. Das ist übrigens auch eine Erkenntnis, 
die wir aus der Evaluation der damaligen Wohn-
sitzauflage im Bereich der Spätaussiedler gewon-
nen haben. Da war es genau die gleiche Situation, 
es hat hervorragend funktioniert und hinterher hat 
man diese Regelung durchaus auch als beispielge-
bend für diese Regelung hier – für die Flüchtlinge – 
gesehen und verwendet. Also insofern ein flam-
mendes Plädoyer dafür: Ja, das eröffnet viele Chan-
cen.  

Und vielleicht noch zu den engen Wohnungsmärk-
ten: Ich habe das Argument noch nicht ganz nach-
vollziehen können, warum wir irgendeinen Vorteil 
hätten, wenn wir die Wohnsitzauflage lockern, we-
gen der Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. 
Wir würden es anders herum betrachten und sagen: 
In Deutschland haben wir insgesamt etwa 1 Mio. 
Wohnungen Leerstand. Das heißt, wenn wir eben 
versuchen, gesamtgesellschaftlich nach vernünfti-
gen Kriterien den Menschen auch Möglichkeiten 
dort zu eröffnen, wo diese Möglichkeiten auch be-
stehen, dann ist es deutlich dem vorzuziehen, dass 
wir in Bereichen, wo ohnehin ein großer Siedlungs-
druck herrscht oder wo alle hinmöchten, noch 
Raum dafür schaffen müssen. Insofern ist auch da-
für die Wohnsitzauflage ein wichtiges Element und 
ein wichtiger Baustein. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Vielen herzli-
chen Dank. Dann Herr Ostrop. 

SV Bernward Ostrop (Deutscher Caritasverband e. 
V., Berlin): Ja, Frau Lindholz, zu Ihrer Frage noch 
einmal nach der Evaluierung. Grundsätzlich, im 
deutschen Parlamentarismus sind die Ministerien 
auch mit Gesetzesvorhaben/-vorbereitung beschäf-
tigt. Deswegen glaube ich, dass eine Evaluierung 
durch Ministerien kritisch gesehen werden muss. 
Ich denke, dass eine externe Evaluierung grund-
sätzlich vorzuziehen ist. In dem Gesetz, so wie es 
jetzt dort steht, steht, dass dies vom BMI durchge-
führt werden soll unter Einbeziehung externen wis-
senschaftlichen Sachverstands. Das bedeutet aber 
allerdings nach der Formulierung, so wie ich sie 
verstehe, dass sie nicht extern durchgeführt wird, 
sondern eben intern mit externem Sachverstand 
und ich glaube, da sollte man schon sehr genau 
drauf aufpassen, insbesondere auch, um halt die 
gesamte Zivilgesellschaft da mit einzubeziehen, 
eben beispielsweise Wohlfahrtsverbände, die ja 
eben auch sehr viel Erfahrung mit dieser Wohnsitz-

regelung vor Ort machen und da wäre es meines Er-
achtens hilfreich, wenn man das eben extern evalu-
ieren würde. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Wenn ich nur 
kurz nachfragen darf. Was sagen Sie zum Zeitfens-
ter drei Jahre? Das hatte ich noch gefragt, das 
würde mich einfach interessieren. Halten Sie das 
für ein angemessenes Zeitfenster, ist das aus Ihrer 
Sicht ein Zeitraum, wo Sie sagen, ja drei Jahre, das 
ist sinnvoll? 

SV Bernward Ostrop (Deutscher Caritasverband e. 
V., Berlin): Also natürlich halte ich es für sinnvoll 
nach einer angemessenen Zeit und das kann bei 
drei Jahren sein, allerdings – wie ich ja schon ge-
sagt habe – halten wir es für notwendig, zunächst 
eine Evaluierung durchzuführen, bevor man das 
Gesetz entfristet. Und ich denke schon, dass der 
Zeitablauf, den wir bisher hatten, ausreicht, um 
eine vernünftige Evaluierung durchzuführen. Inso-
fern wären weiter drei Jahre – meine ich – wäre ei-
gentlich ein bisschen spät.  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Das ist ja jetzt 
die Frage. Die Befristung soll komplett aufgehoben 
werden, das ist eine politische Frage. Wie will man 
es machen? Ich weiß, dass Sie sagen, wenn es nach 
Ihnen gehen würde, jetzt erstmal befristen, evaluie-
ren und dann nochmal neu drüber nachdenken. 
Deswegen war jetzt für mich einfach nochmal inte-
ressehalber die Frage, was sagen Sie generell zu 
diesem Dreijahresfenster, das hier eingezogen ist. 
Da wollte ich einfach nochmal die Einschätzung 
haben. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, 
sagen Sie, vom Grundsatz her sind drei Jahre gut, 
Sie könnten sich auch etwas Kürzeres vorstellen. 
Dann haben wir noch Herrn Richter. 

SV Dr. Markus Richter (Vizepräsident des BAMF, 
Nürnberg): Ja, das Bundesamt fördert neben der 
Sprache – eben über den Integrationskurs und be-
rufsbezogene Sprachförderung – auch gemeinwe-
senorientierte Projekte. Und da ist es uns wichtig, 
dass wir wirklich neue Ideen aufgreifen, fördern, 
die gegebenenfalls in eine Regelförderung durch 
andere Akteure überführt werden können. Wir ha-
ben z.B. aktuell ein Projekt in Baden-Württemberg, 
das spezifisch junge Mütter adressiert und dort die 
gesamte Lebenslage in den Blick nimmt und die je-
weiligen Akteure, die in dem Kontext mit invol-
viert sind, ebenfalls mit adressieren. Und da haben 
wir sehr positive Erfahrungen gemacht, was sich 
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dabei allerdings zeigt, ist, dass es schwerer fällt, 
Mütter dort zu adressieren, wo wir eine sehr starke 
Verdichtung – gegebenenfalls eine Separierung – 
von Gruppen haben, als in Bereichen, wo wir eine 
größere Diversität haben, wo es leichter fällt, eben 
den Kontakt zu einzelnen Personen aus der Gesell-
schaft herzustellen, z.B. Eltern, im Schulverbund, 
also im Schulleben. Und deswegen kommt es für 
mich entscheidend bei dieser Regelung auf die Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung an. Es ist eine Kann-Vor-
schrift, bei der die Erforderlichkeit in dem Vorder-
grund steht .Und da bin ich überzeugt, dass diese 
Regelung auch dauerhaft einen wesentlichen Bei-
trag dazu leisten kann, die Diversität von verschie-
denen Gruppen in einem Quartier zu erhöhen und 
dadurch den Kontakt – gerade über solche Projekte 
– zu erhöhen. Wir veröffentlichen auch jedes Jahr 
die Berichte aus diesen Projekten, machen sie zu-
gänglich. Und die Erfahrung zeigt auch, dass die 
Evaluation von solchen Vorgängen in einem Zeit-
raum von drei Jahren durchaus Sinn macht, weil 
man mehrere Punkte innerhalb der drei Jahre fest-
legen kann, das heißt, unmittelbar nach einer Maß-
nahme, in der Mitte und nach drei Jahren. Dadurch 
kann dann eine bessere Aussage über das nachhal-
tige Wirken mit Blick auf die Integration getroffen 
werden. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Gut, dann kön-
nen wir noch Fragen stellen. Ich habe noch welche. 
Ich gucke die Kollegen an, Kopfschütteln. Ich hätte 
auch gerne nochmal gewusst, Herr Albrecht, wie 
Sie die Evaluierungsregelung, die hier beabsichtigt 
ist, bewerten im Hinblick auf den Inhalt und auch 
das Zeitfenster. Und die gleiche Frage würde ich 
auch gerne Frau Dr. Bastians stellen. 

SV Herbert Albrecht (Ausländerbehörde, Nürn-
berg): Frau Vorsitzende, die Evaluierung aus mei-
ner Sicht, aus Sicht der Ausländerbehörden, 
müsste auch folgenden Inhalt haben, auch um mal 
zu klären, denn die Wohnsitzauflage dient auch 
dazu, Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen. 
Das ist ja auch Voraussetzung, damit diese Auflage 
fällt oder dass sie kraft Gesetzes fällt oder sie aufge-
hoben werden kann, dass ich den Mindestlohnbe-
reich natürlich der Beschäftigung auch nehme und 
für mich ist das so ein erster Einstieg in das Er-
werbsleben überhaupt. Und da war für mich inte-
ressant als Ausländerbehörde, wie diese Wirkun-
gen dieser Regelung greifen, ob es tatsächlich auch 

gelingt, über diese Schiene Leute in den Arbeits-
markt zu bringen. Wir haben ja … im Integrations-
gesetz wurde ja auch gleichzeitig eine Verfesti-
gungsregelung bei anerkannten Flüchtlingen und 
Genfer Konventions-Flüchtlingen im § 26 (3) unter 
bestimmten Bedingungen gesetzt, das heißt, der Le-
bensunterhalt muss zum Teil sichergestellt werden, 
es muss Sprache zum gewissen Grad erlernt wer-
den in dieser Phase, also es müssen Integrations-
leistungen von den Betroffenen erbracht werden, 
um ein Daueraufenthaltsrecht zu kriegen und so ist 
es aus meiner Sicht schon hier Einstiegsschiene, 
Einstiegsgleis, die Leute hier tatsächlich in Brot 
und Arbeit zu bringen, also eine wesentliche Vo-
raussetzung auch, damit die Integration bis zur Er-
teilung der Niederlassungserlaubnis gelingt. Wir 
haben keine Zahlen darüber, über dieses Thema, 
was tatsächlich im Arbeitsmarkt stattfindet. Ich 
habe halt immer die Erfahrung, die Rückmeldung, 
wenn man in verschiedenen runden Tischen mit 
der Bundesagentur für Arbeit oder auch mit den 
Verbänden oder den IHK oder Handwerkskammern 
sitzt, dass dieser Personenkreis - die ja alle Berech-
tigungen haben im Arbeitsmarkt stattzufinden – da 
unterproportional vertreten sind und ich denke, es 
ist auch eine große Aufgabe, im Rahmen der Evalu-
ierung da draufzugucken, inwieweit diese Wohn-
sitzauflage auch in dieser Richtung funktioniert. 
Und die Frage der nochmaligen Befristung. Nur 
weil die Fallzahlen jetzt zurückgegangen sind, ist 
das für mich jetzt auch kein Grund von einer Ent-
fristung abzusehen, denn es wurde damals unter 
enormem Zeitdruck und enormem Druck aufgrund 
der hohen Anzahl der Flüchtlinge diese Regelung 
geschaffen und ich denke, es ist nicht schlecht, 
wenn man jetzt das deutlich entspannter mit ver-
nünftigen Ansätzen auch unbefristet dann fortführt, 
weil ich schon sehe, dass es nicht der Stein des 
Weisen ist, ist ganz klar, aber zumindest ein gewis-
ser Einstieg zu einer Integration, die dann auch 
langfristig für die betroffenen Leute selber Perspek-
tiven entwickelt, auch für den Fall, dass vielleicht 
einmal der asylrechtliche Status aufgehoben wird, 
weil dann sich die Frage später mal stellen, welche 
Integrationsleistungen sind erbracht worden, also 
aus Eigeninteresse der Betroffenen.  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Was halten Sie 
von dem sozusagen ab jetzt festgelegten Dreijahres-
fenster? Also, Herr Richter sagt, hat Sinn ab jetzt, 
Vor-, Mitte-, Nach-Regelung sozusagen. Herr Ostrop 
sagt, na ja, es gibt ja schon ein bisschen was, wir 
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könnten es auch kürzer machen. Es würde mich 
auch noch Ihre Einschätzung dazu interessieren. 
Wenn Sie das nicht einschätzen können, können 
Sie auch sagen, ich kann es nicht, das ist in Ord-
nung. Frau Dr. Bastians. 

SVe Dr. Uda Bastians (Deutscher Städtetag, Berlin): 
Vielen Dank, Frau Lindholz. Also um die Frage mit 
dem Zeitfenster gleich vornweg zu beantworten, 
ich glaube, das ist ein sehr sinnvoller Ansatz, wenn 
man sich ausreichend Zeit nimmt, um eine ver-
nünftige Evaluierung durchzuführen und ich 
glaube, der gewählte Rahmen ist angemessen, gut 
und richtig und das sollten Sie so weiterverfolgen. 
Das können wir unterstützen. Ich teile auch nicht 
die Zweifel von Herrn Ostrop, dass Ergebnisse, 
wenn diese Evaluationsverfahren Ergebnisse brin-
gen, die Gesetzesänderungen mit sich brächten o-
der bedingen würden, dass das dann nicht umge-
setzt wird. Also ich glaube, selbst wenn Sie das 
jetzt entfristen und ohne eine Neubefristung ein-
führen, wenn Sie die Evaluation durchführen, das 
Ergebnis der Evaluation, es soll da und da geändert 
werden, dann würde sich – glaube ich – logischer-
weise auch daraus eine Gesetzesänderung ergeben. 
Und das hat mit der Befristung oder Entfristung 
jetzt nichts wirklich zu tun. Also insofern – denke 
ich mal – kann die Befristung entfallen und die Er-
gebnisse der Evaluation trotzdem im Gesetzesvor-
haben einfließen. Das ist – glaube ich – nichts, was 
sich ausschließt. 

Herr Castellucci hatte ja vorhin noch gefragt, darf 
ich da noch kurz drauf eingehen. Es gibt Landstri-
che, die freuen sich über Flüchtlinge und im Zu-
sammenhang mit der Wohnsitzauflage möchte ich 
aber jetzt eigentlich noch sagen: Also es gibt ja Ge-
meinden, die aktiv um Flüchtlinge werben und 
selbst, wenn diese Menschen derzeit in anderen 
Kommunen mit einer Wohnsitzauflage leben, wenn 
sie dann in dieser Werbekommune einen Arbeits-
platz bekommen, dann wird ja die Wohnsitzauflage 
auch aufgehoben und insofern gibt es da durchaus 
auch erfolgreiche Beispiele, die – denke ich mal – 
im Rahmen der Evaluation dann auch noch deutli-
cher zutage treten werden und über das Erfahrungs-
austauschwissen in unseren Gremien hinaus dann 
bekannt werden. Also insofern, ich glaube, es ist 
eine gute Maßnahme und ihre Evaluation ist sinn-
voll und richtig. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Dann erstmal 
noch Herr Dr. Castellucci mit Fragen. 

Abg. Prof. Dr. Lars Castellucci (SPD): Ja, provo-
ziert, das würde ich – wenn nicht in einer öffentli-
chen Anhörung – jetzt bestätigen. Ja, was mich bei 
der Evaluation interessiert, das will ich jetzt gerade 
nochmal sagen, weil Frau Bastians nochmal etwas 
dazu gesagt hat. Also, am Ende ist interessant, 
nicht dass das theoretisch so möglich ist, sondern 
dann möchten wir die Beispiele haben und die An-
zahl und sozusagen, was fördert das dann und was 
hindert es dann wieder. Und das ist Sache von Eva-
luation und da würde ich auch sagen, dass wir, 
also wenn man mal viel Zeitraum gibt und viele 
Fragen, der ist immer auszufüllen wissenschaftlich, 
aber wir haben ja jetzt eine Situation, wo wir 
2015/2016 einen hohen Zuzug hatten und eigent-
lich geht es ja um den Personenkreis. Und wir hof-
fen ja und wir arbeiten dafür, dass sich das in den 
Zahlen nicht sofort entwickelt und deswegen brau-
chen wir die Evaluationsergebnisse natürlich auch 
nicht irgendwann. So, das ist einfach mal der Hin-
tergrund dafür, warum wir da so nachfragen. Schön 
fand ich die Formulierung „sich logisch ergebende 
Gesetze“. Das würde ja Politik fast unnötig machen, 
wenn das so wäre, aber vielleicht schaffen wir es 
wenigstens, der Logik nicht entgegenstehende Ge-
setze hier zu verabschieden miteinander. Ich 
möchte Herrn Ostrop nochmal etwas fragen. Die 
schutzbedürftigen Gruppen, die angesprochen wor-
den sind – Herr Throm hatte das ganz am Anfang 
in seinem Eingangsstatement ja auch aufgeworfen – 
also Frauen, Übergriffe von Gewalt, aber wir krie-
gen eben auch Meldungen, was Christen angeht, 
dann in Gemeinschaftsunterkünften, die haupt-
sächlich muslimisch geprägt sind, Homosexuelle 
usw. Wie ist denn mit Blick auf diese schutzbedürf-
tigen Gruppen die Wohnsitzregelung, die wir heute 
haben, aus Ihrer Sicht einzuschätzen und wie 
könnten wir das auch innerhalb einer fortgeführten 
Wohnsitzauflage schaffen, diesen schutzbedürfti-
gen Gruppen noch stärker gerecht zu werden? 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Daran will ich, 
Herr Castellucci, direkt anknüpfen, das wäre auch 
meine Frage noch gewesen an Frau Dr. Bastians 
und Herrn Keller. Teilbestandteil der Evaluierung 
ist ja auch die Härtefallregelung, die eine gute und 
ausreichende Regelung. Es gibt natürlich auch den 
einen oder anderen, der diskutiert und sagt, wie ist 
die Situation jetzt und wenn wir jetzt noch drei 
Jahre evaluieren, der Handlungsbedarf, der sich 
vielleicht daraus ergibt. Ich unterstelle jetzt mal, 
wenn man schneller Handlungsbedarf feststellen 
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würde, wären wir dazu auch in der Lage, schneller 
zu ändern. Aber wie bewerten Sie gerade jetzt 
nochmal diese angesprochene Problematik auch 
der Härtefallregelung der schutzbedürftigen Perso-
nen? Sagen Sie, da können wir in der Praxis jetzt 
schon gut mit umgehen, wir werden dem gerecht 
und für die besonders schutzbedürftigen Personen 
entsteht sozusagen durch diese Dreijahresevaluie-
rung auch keine – ich sage mal – besondere Unzu-
mutbarkeit? Bekommt man das in der Praxis auf je-
den Fall jetzt auch schon gut in den Griff? Das ist 
im Prinzip auch nochmal die gleiche, ähnlich ge-
richtete Frage auch an Sie beide. Fangen wir an mit 
Herrn Ostrop. 

SV Bernward Ostrop (Deutscher Caritasverband e. 
V., Berlin): Ja, danke nochmal. Die Härtefälle, wie 
sie bisher aufgetreten sind, das ist tatsächlich ein 
Problem, was in der Praxis uns vielfach begegnet 
und nach dem Gesetz, so wie es jetzt dort steht, 
nicht ausreichend geregelt scheint. Das bedeutet, 
wir haben beispielsweise schutzbedürftige Frauen, 
die eben aufgrund von innerfamiliären Konflikten 
den Familienkreis verlassen und Zuflucht nehmen 
in Frauenhäusern oder ähnlichem. Und da haben 
wir tatsächlich in der Praxis sehr häufig Probleme, 
weil eben die Wohnsitzregelung da für neue Leis-
tungsansprüche oder Leistungsansprüche, die 
durch andere Träger dann zu tragen wären, sehr 
schwierig ist. Und diese Probleme haben sich in 
der Vergangenheit bisher gezeigt. Es gibt ja eine 
Härtefallregelung, die scheint aber eben so in der 
Verwaltung bisher nicht ausreichend berücksichtigt 
zu werden und insofern wäre es sicher wichtig, da 
etwas zu tun. Ich würde allerdings nicht sagen, 
dass es notwendig ist, gesetzlich da ranzugehen, 
sondern man kann das sicher auch machen, indem 
man einmal die Ausländerbehörden und die betei-
ligten Behörden schärft in dem Verständnis von 
diesen Problemfällen und das es eben diese Härte-
fallregelung gibt. Und wenn das noch unterfüttert 
wird mit einer Information durch die entsprechen-
den Ministerien, ist das sicher – also könnte ich 
mir vorstellen – dass dann die Fälle, so wie sie bis-
her aufgetreten sind, geregelt werden könnten. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Das ist jetzt 
wirklich sehr hilfreich, denn das war auch ein gro-
ßer Bestandteil in der Bundestagsdebatte von letz-
ter Woche und es war für mich tatsächlich immer 
die Frage: Ist es ein gesetzgeberisches Problem oder 

ist es ein Vollzugsproblem, ein Anweisungsprob-
lem sozusagen, wie man mit dem Gesetz umgehen 
kann? Also insofern, vielen Dank für den Hinweis. 
Dann jetzt Frau Dr. Bastians. 

SVe Dr. Uda Bastians (Deutscher Städtetag, Berlin): 
Vielen Dank, Frau Lindholz. Ich würde Ihrer Alter-
native noch eine hinzufügen wollen. Es ist – glaube 
ich – weder ein gesetzgeberisches Problem, denn 
wie Herr Ostrop auch sagte, diese Fälle werden von 
der Härtefallregelung grundsätzlich erfasst. Ich 
glaube auch nicht, dass es wirklich ein Vollzugs-
problem ist, also wir haben den Erfahrungsaus-
tausch mit den Ausländerbehörden, da wird diese 
regelmäßig auch thematisiert, die entsprechenden 
Regelungen. Und da kann ich – zumindest für un-
seren Mitgliedskreis – feststellen, diese Regelung 
ist bekannt, sie wird angewendet und sie wird auch 
ernstgenommen. Ich hätte eher die Befürchtung, 
wenn wir da jetzt einen Einzelfall herausgreifen 
und explizit aufführen, ich bin ja auch Juristin, 
dann kommt wieder die Argumentation, ja wenn 
das da drin steht, dann ist das andere aber gerade 
nicht gemeint. Also ich würde da eher ein Risiko 
sehen, und ich würde dafür plädieren, die Rege-
lung so zu belassen, wie sie ist. Und ich glaube, die 
kommunalen Spitzenverbände können im Rahmen 
ihrer Gremienbefassung, wo sie dieses auch thema-
tisieren, für hinreichende Sensibilisierung sorgen. 
Ich glaube nicht, dass es ein wirkliches Vollzugs-
problem ist.  

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Das ist auch 
interessant. Hätten Sie noch irgendeinen Verbesse-
rungsvorschlag an uns für die weitere Ausgestal-
tung, wenn das kommt, irgendetwas, wo Sie sagen, 
da müsste man noch … oder sagen Sie nein, wir 
kriegen das so hin? Wenn ich Sie richtig verstan-
den habe, sagen Sie, Sie kriegen es in Ihren Spit-
zenverbänden so transportiert? Ja, gut. Dann auch 
noch Herr Keller. 

SV Markus Keller (Deutscher Landkreistag e.V., 
Berlin): Ja, ich würde dem unbedingt beipflichtenIn 
solchen Situationen, die ja für alle Beteiligten 
hochgradig schwierig sind, stellt sich die Frage, wo 
das Problem angesprochen wird. Sicher nicht im-
mer führt der erste Weg einer Frau, die von innerfa-
miliärer Gewalt betroffen ist, zu einer Behörde. 
Schon allein vor dem Hintergrund, dass eben in 
vielen der Länder, aus denen die Menschen kom-
men, Behörden überhaupt keinen vertrauenswürdi-
gen und hervorragenden Charakter aufweisen wie 
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bei uns. Es ist eben genau Ausdruck dieses Prob-
lems, dass im Zweifel nicht die nächste Polizei-
dienststelle angegangen wird und auch nicht die 
Ausländerbehörde kontaktiert wird und der Weg 
auch nicht über das Jugendamt führt, sondern die 
eskalierte Situationen ihren Weg viel leichter zu 
Organisationen finden, wie der Caritas oder zu an-
deren Wohlfahrtsverbänden, die sich da im Umfeld 
engagieren, weil da die Schwelle einfach niedriger 
ist. Vor dem Hintergrund haben wir nicht vorrangig 
ein Problem, weder des Gesetzes noch seiner Um-
setzung, sondern das ein Stück weit naheliegende 
LebenswirklichkeitNach allem, was wir wahrneh-
men, gibt es da eine hohe Sensibilität bei den Land-
kreisen. Gäbe es solche Fälle häufiger und würden 
sie nicht sensibel und gut gehandhabt, würden wir 
alle sie kennen. Dafür haben wir hervorragend 
funktionierende Medien, die an der Stelle keine Se-
kunde zögern, auch den Finger in die Wunde zu le-
gen, wenn da irgend etwas schiefgeht. Vor diesem 
Hintergrund sehen wir nicht, dass man auf gesetz-
geberischer Ebene tätig werden oder mit den Flü-
geln schlagen müsste, um  Weisungen oder Vorga-
ben in die Behördenwelt zu bringen, sondern wich-
tig ist, dass man da ein klares Verständnis – gerne 
auch seitens des Gesetzgebers in der Begründung o-
der in den Beratungsunterlagen transportiert. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Dann würde 
ich gerne nochmal Herrn Albrecht und auch Herrn 
Richter bitten, zu diesem Punkt Härtefallregelung 
noch kurz eine Einschätzung abzugeben. 

SV Herbert Albrecht (Ausländerbehörde, Nürn-
berg): Frau Vorsitzende, ich sehe dieses Problem ja 
nicht nur für diesen Personenkreis. Es ist ja ein ab-
geschlossener Personenkreis – 12 a), also wer einen 
Status hat – da würde diese Härtefallregelung grei-
fen. Diese Fälle haben wir ja auch außerhalb dieser 
Regelung nach 12 a), oder hatten wir auch schon, 
bevor es diesen 12 a) überhaupt gab, also von daher 
sind die Ausländerbehörden sensibilisiert, wenn 
Frauen in Frauenhäusern sind, häusliche Gewalt 
droht, dass man auch zusammen mit Polizei ent-
sprechende Maßnahmen durchführt, auch versucht 
dann durch räumliche Beschränkungen, die man 
außerhalb vom 12 a) ja auch verfügen kann und 
durch sonstige Maßnahmen die Situation zu ent-
schärfen und darum sehe ich das nicht als reines 
Problem des 12 a) und sehe auch – wie ich vorhin 
schon auf die Frage von Herrn Thom geantwortet 
habe – die jetzige Rechtslage als ausreichend, um 

im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten auch 
diesen Personenkreis zu schützen. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Herr Dr. Rich-
ter. 

SV Dr. Markus Richter (Vizepräsident des BAMF, 
Nürnberg): Ja, vulnerable und besonders schutzbe-
dürftige Gruppen sind ja bei uns, beim BAMF, be-
sonders verortet und haben ein besonderes Ge-
wicht. Wir haben ja extra Beauftragte, die sich um 
diese Thematik kümmern und auch im intensiven 
Austausch mit Ausländerbehörden stehen und an-
deren Akteuren, wenn es darum geht, Maßnahmen 
zu ergreifen. Und insofern kann ich ebenfalls nur 
bestätigen, dass die Regelung – sicherlich mit der 
hohen Sensibilität versehen – umgesetzt werden 
muss und kann nur fürs BAMF sagen, dass das bei 
uns einen besonderen Stellenwert jetzt schon hat 
und dass wir uns der Erforderlichkeit und auch der 
Sensibilität der Zusammenarbeit an der Stelle mit 
den Ausländerbehörden sehr bewusst sind. 

Vors. Andrea Lindholz (CDU/CSU): Ja, ich weiß 
auch, dass auch das BMI hier noch ein bisschen 
mit Rundschreiben die Sensibilisierung plant. Es 
ist aber wichtig auch, dass Herr Ostrop – glaube ich 
– nochmal deutlich darauf hingewiesen hat, dass 
man da eben auch nochmal einen besonderen Fo-
kus, an die Anwender sozusagen besondere Hin-
weise nochmal geben sollte, das schadet ja aus-
drücklich nie. Ja, ich hätte jetzt einfach gesagt, 
wenn keine Fragen der Kollegen mehr sind, wenn 
jetzt Sie als Sachverständige heute – Sie sind ja wie 
gesagt sehr kurzfristig geladen worden – wenn Sie 
noch eine Anmerkung haben, irgendwas, wo Sie sa-
gen, wenn ich schon da bin bei dem Gesetz, will 
ich noch etwas mit auf den Weg geben, würde ich 
jetzt sagen, hätten Sie jetzt dazu die Gelegenheit. 
Herr Keller. 

SV Markus Keller (Deutscher Landkreistag e.V., 
Berlin): Weil vorhin im Raum stand, mit befristeten 
Gesetzen eine Entlastung zu schaffen: da würden 
wir zu bedenken geben: Wenn Sie Regelungen be-
fristen, müssen Sie sich damit wieder befassen. Das 
kann ein Segen sein, muss es aber nicht, falls gar 
kein Änderungsbedarf besteht. Ich möchte in die-
sem Zusammenhang darauf hinweisen, wir haben 
irgendwann eingeführt die Regelung, dass Kosten-
abschätzungen in den Gesetzgebungsverfahren er-
folgen müssen., Meinem Eindruck nach sind die 
Gesetze dadurch nicht viel anders geworden, aber 
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Entwurf eines Gesetzes zur Entfristung des Integrationsgesetzes 
BT-Drucksachen 19/8692, 19/9764 
Öffentliche Anhörung am 13. Mai 2019  
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände bedankt sich für die Übermittlung des 
Entwurfs eines Gesetzes zur Entfristung des Integrationsgesetzes (Drs. 19/8692) sowie der Stellung-
nahme des Bundesrates (Drs. 19/9764) und der Einladung zur öffentlichen Anhörung am 13. Mai 
2019. Gerne nehmen wir die Möglichkeit wahr, dazu vorab schriftlich Stellung nehmen zu können.   
 
Entwurf eines Gesetzes zur Entfristung des Integrationsgesetzes (Drs. 19/8692) 
 
Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände ist die Entfristung der Wohnsitzregelung in § 12a Auf-
enthG zu begrüßen. Die kommunalen Spitzenverbände haben sich seinerzeit für die Einführung einer 
solchen Regelung ausgesprochen und sind im Lichte der seit jeher gemachten Erfahrungen der Auf-
fassung, dass sich dieses integrationspolitische Instrument bewährt hat, um Segregationstendenzen 
im Zusammenhang mit einem weiteren Zuzug von Schutzberechtigten begegnen zu können. Die 
Kommunen können so vor einer Überforderung bei der Integration von bleibeberechtigten Geflüch-
teten geschützt werden. Seine Überführung in dauerhaft geltendes Recht ist daher folgerichtig. Auch 
gegen die Entfristung des § 68 a AufenthG bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken.  
 
Die kommunalen Spitzenverbände haben allerdings – nicht zuletzt im Rahmen der Evaluation der 
Regelung durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat – auch deutlich gemacht, 
dass sie im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung der Wohnsitzregelung noch Nachbesserungsbe-
darf sehen. Deshalb ist es zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf auch insoweit eine Reihe Regelungen 
enthält, die bestehende Defizite des geltenden Rechts korrigieren. Namentlich gilt dies in Bezug auf 
eine Folge-Wohnsitzverpflichtung im Falle eines nur kurzfristigen Arbeitsverhältnisses - Artikel 1 
Nummer 1 lit. d) bb) und die Klarstellung des Verfahrens in Umzugsfällen – Artikel 1 Nummer 2. 
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Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung (Drs. 19/9764) 
 
Zu Nummer 1 (§ 12 a Abs. 3 AufenthG) 
 
Der Vorschlag des Bundesrates, dass die Voraussetzungen – Erleichterung der Wohnraumversorgung, 
Erleichterung des Erwerbs von Deutschkenntnissen sowie der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit – 
nicht mehr kumulativ vorliegen müssen, könnte einerseits zu einer Flexibilisierung der integrations-
politischen Begründungserfordernisse führen und den Gestaltungsspielraum erweitern. Zu berück-
sichtigen ist jedoch, dass die Regelung enge europarechtliche Anforderungen erfüllen muss, um Be-
stand haben zu können. Zudem handelt es sich bei den Voraussetzungen Wohnraum, Sprache und 
Arbeit um für eine gelingende Integration besonders bedeutsame Kriterien. Insofern erscheint ein 
kumulatives Beibehalten dieser drei wesentlichen integrationspolitischen Belange gleichwohl insge-
samt sinnvoller. Um in diesem gesteckten Rahmen einen gewissen Spielraum zu erhalten, sieht der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung unter Artikel 1 Nummer 1 lit. c) eine Flexibilisierung vor (insbe-
sondere Berücksichtigung von Bildungs- und Betreuungsangeboten für minderjährige Kinder und 
Jugendliche), die geeignet scheint, weitere integrationsfördernde Umstände berücksichtigen zu kön-
nen.  
 
Zu Nummer 2 (§ 12 a Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c AufenthG) 
 
Kein Zweifel darf daran bestehen, dass Gewaltschutzfällen im Rahmen des § 12 a Abs. 5 AufenthaltsG 
Rechnung getragen werden muss und sie eine „aus sonstigen Gründen vergleichbare unzumutbare 
Einschränkung“ darstellen. Zweifel bestehen allerdings daran, dass es hierfür einer ausdrücklichen 
Erwähnung in der Regelungsnorm bedarf, lässt doch die Formulierung „aus sonstigen Gründen ver-
gleichbare unzumutbare Einschränkung“ Raum für nicht explizit aufgeführte Härtefälle. Insoweit er-
weist sich die angeregte Ergänzung als unnötig. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 

 

 

 

Dr. Uda Bastians Dr. Kay Ruge 

Beigeordnete Beigeordneter  

Deutscher Städtetag  Deutscher Landkreistag 

 
Uwe Lübking 

Beigeordneter 

Deutscher Städte- und Gemeindebund 

 
 

Seite 23 von 27



Seite 24 von 27

VERRichterSA
Ausschussstempel_2



Seite 25 von 27



Seite 26 von 27



Seite 27 von 27




